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Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels  
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt 
und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung            
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts:  Sicherungsvermögen VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900BYWFNQR13KGO86 

 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

Das Sicherungsvermögen wird als eine Anlageoption beschrieben – es stellt kein 

eigenständiges Produkt dar und ist kein Finanzprodukt nach Artikel 2 Nr. 12 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Im Rahmen dieser 

vorvertraglichen Informationen wird das Sicherungsvermögen aus Gründen der 

Transparenz als ein Finanzprodukt gemäß der Offenlegungsverordnung behandelt. 

Die Ermittlung einer nachhaltigen Investition basiert auf externen Einschätzungen, d. h. 

wir greifen auf die Methodik von Anbietern von Nachhaltigkeitsdaten sowie von externen 

Managern, die einen Teil unserer Kapitalanlage verwalten, zurück. Anpassungen in der 

Methodik können nicht ausgeschlossen werden, sodass die Investitionsziele (Umweltziel 

nach EU-Taxonomie, Umweltziel nicht nach EU-Taxonomie, soziales Ziel) zukünftigen 

Anpassungen unterliegen können.  

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: ___% 
 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von 
1 % an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsttätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 

 
In unseren Kapitalanlageentscheidungen berücksichtigen wir ökologische und / oder 

soziale Merkmale. Dazu nutzen wir folgende ESG-Ansätze. 

Anwendung von Ausschlusskriterien 

Die Kapitalanlage wendet einen wertebasierten Ausschlussansatz an. Zentrales Ziel dabei 

ist es, kontroverse Aktivitäten auszuschließen und Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren. 

Dies gilt sowohl für unseren Direktbestand als auch für die Kapitalanlagen in unserem 

Masterfonds.  

 

Themeninvestitionen (Impact Investments) und Transition Investments 

 

Des Weiteren werden gezielt Themeninvestitionen ausgewählt, welche bewusst zeigen 

sollen, dass nachhaltige Investitionen und eine auskömmliche Rendite nicht gegenläufige 

Ziele sind, sondern sich komplementär zueinander verhalten können.  

 

Zur Selektion von Themeninvestments verwendet die VOLKSWOHL BUND 

Lebensversicherung a.G. auch Positivkriterien. Mit unseren Positivkriterien haben wir 

verbindliche Eigenschaften definiert, die ökologische und / oder soziale Kriterien in 

unserem Sicherungsvermögen aktiv fördern  

 

Ferner versuchen wir auch den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu 

unterstützen („braun“ zu „grün“). So kann auch in Unternehmen investiert werden, die 

zum Investitionszeitpunkt nicht als nachhaltig gelten, jedoch einen Transformationsplan 

anstreben (Transition Finance). 

 

ESG-Ansätze bei extern verwalteten Investitionen 

 

Unter die verbleibenden Investitionen im alternativen Bereich fallen insbesondere nicht-

börsengehandelte Unternehmensbeteiligungen oder auch nicht-börsengehandelte 

Darlehen und Schuldverschreibungen. Diese können auch von mandatierten 

Dritten / externen Managern verwaltet werden etc.  

 

Für Bestandsinvestitionen werden ESG-Kriterien durch die jeweiligen ESG-Ansätze der 

externen Manager bestmöglich berücksichtigt (Best-Effort-Ansatz). Neben 

Ausschlusskriterien können beispielsweise eigens durchgeführte ESG-Bewertungen oder 

Engagementaktivitäten (Dialog zwischen Investor und Führungskräften, um 

Verbesserungen von Unternehmenspraktiken bzw. -leistungen zu erzielen) angewendet 

werden. Die Sicherstellung der Einhaltung liegt bei den externen Managern. Anzumerken 

ist hierbei, dass nicht immer gewährleistet werden kann, dass deren ESG-Aspekte sich mit 

unseren vollständig abdecken lassen. 

 

Für Neuinvestitionen ist die Prüfung auf Einklang mit der strategischen 

Nachhaltigkeitsausrichtung der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. 

verpflichtend. Dies kann z. B. anhand eines ESG-Fragebogens oder produktbezogenen 

ESG-Dokumenten erfolgen. Darüber hinaus können Zusatzvereinbarungen getroffen 

werden, um die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der VOLKSWOHL BUND 
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

Lebensversicherung a.G. sowie eine regelmäßige Berichterstattung von (ausgewählten) 

Nachhaltigkeitsindikatoren möglichst zu gewährleisten. 

 

Viele Investitionen in unserem Bestand wurden vor der Einführung der Offenlegungs-

verordnung getätigt, sodass die Anwendung unserer Kriterien nicht für den gesamten 

alternativen Bestand gewährleistet werden kann. Ebenfalls kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass einzelne externe Mandate ohne Berücksichtigung von ESG-Aspekten 

verwaltet werden. Investitionen, die aufgrund aktuell fehlender Daten keine ESG-

relevanten Informationen bereitstellen können, sind als „andere Investitionen“ markiert 

(siehe Abbildung zur Vermögensallokation auf Seite 8).  

 

Weitere Informationen zu unseren ökologischen und/oder sozialen Merkmalen finden Sie 

im Punkt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“. 

 

Überschussbeteiligung „Indexbeteiligung“: Gesonderte Informationen  

Sofern Sie die Überschussbeteiligung „Indexbeteiligung“ gewählt haben, geben wir Ihnen 

nachfolgend Informationen darüber, inwieweit die angebotenen Indizes ökologische 

und / oder soziale Merkmale berücksichtigen. 

 

MSCI World SRI 
Dieser Index berücksichtigt ökologische und / oder 

soziale Merkmale. 

DAX 

DAX Risk Control 10 

EURO STOXX 50 

Dieser Index berücksichtigt keine ökologischen 

und / oder sozialen Merkmale. 

 

Informationen zur Überschussbeteiligung „Indexbeteiligung“ finden Sie auf den 

vorherigen Seiten der vorvertraglichen Informationen. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wir orientieren uns an der Nachhaltigkeitspositionierung des Gesamtverbands der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und streben darum an, bis 2050 die 

Treibhausgasemissionen unserer Investments zu reduzieren und darüber hinaus 

alle nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen in unserer Kapitalanlage zu 

kompensieren. Deshalb sehen wir die Kennzahl der Treibhausgasemission als 

wichtigen Nachhaltigkeitsindikator an. Ebenfalls können zukünftig im Rahmen der 

Anlagestrategie auch anderweitige Umweltziele und / oder Themeninvestitionen 

berücksichtigt werden. Diese haben dann aber ebenso alternative messbare 

Nachhaltigkeitsindikatoren zu umfassen. 
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Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, Achtung 
der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 

diesen Zielen bei? 

Die nachhaltigen Investitionen verfolgen das Ziel, den Klimaschutz oder die 

Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Dies können Investitionen in reale 

Vermögensgegenstände (zum Beispiel Photovoltaik- und Windparkanlagen) oder in 

Unternehmen mit Anteilen an taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten sein. 

Wir wollen einen positiven Beitrag zum Umweltziel Klimaschutz leisten, indem wir 

den Übergang zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft begleiten.  

Die nachhaltigen Investitionen fördern die Überwachung, Reduzierung und / oder 

Kompensation von Treibhausgasemissionen und die Sicherstellung der Gesundheit 

und Sicherheit von Mitarbeitern und Auftragnehmern. Je nach Entwicklung können 

weitere Umweltziele / Positivkriterien relevant werden. Diese berücksichtigen 

ebenso den Beitrag eines Umweltziels und umfassen  alternative messbare 

Nachhaltigkeitsindikatoren. 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Bei nachhaltigen Investitionen erfolgt die Investitionsprüfung unter Beachtung des 

Grundsatzes zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Umweltzielen 

sowie der Gewährleistung eines sozialen Mindestschutzes. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Bei Investitionsentscheidungen werden u. a. Nachhaltigkeitsindikatoren zu 
Treibhausgasemissionen berücksichtigt. Diese Indikatoren beruhen auf 
externen Einschätzungen, d. h. wir greifen auf Informationen von Anbietern 
von Nachhaltigkeitsdaten sowie von externen Managern, die einen Teil 
unserer Kapitalanlage verwalten, zurück. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Nachhaltige Investitionen sollen den Konformitätserklärungen zu den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, den Grundprinzipien und 
Rechten aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und 
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Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 

Rechte bei der Arbeit genannt sind, und der internationalen Charta der 
Menschenrechte nicht widersprechen. 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, im Wesentlichen spielen die Auswirkungen der Treibhausgasemissionen auf 

den Klimawandel, die Vermeidung von kontroversen Waffen sowie die Einhaltung 

von Menschenrechten und Arbeitsnormen eine wichtige Rolle bei unseren 

Investitionsentscheidungen (mittels Ausschlusskriterien, Positivkriterien etc.).  

Den aktuellen Stand der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Advers Impact, PAI) können Sie den jährlichen 

Informationen zum Versicherungsvertrag entnehmen. 

Zusätzlich informieren wir jährlich über unsere PAIs auf Unternehmensebene 

(auch bekannt als PAI-Statement). Dieser Bericht wird zum 30.06. eines jeden 

Jahres auf unserer Internetseite veröffentlicht. Einen Website-Link finden Sie auf 

Seite 11 dieser Information. 

Nein 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Die Anlage in unserem Sicherungsvermögen orientiert sich an den Grundsätzen der 

Sicherheit, der Qualität, der Liquidität und der Rentabilität. Durch das Prinzip der 

„Mischung und Streuung” stellen wir ein ausgewogenes Risikoniveau sicher und können 

dadurch Garantien in den Produkten anbieten.  

Neben der Erfüllung der versicherungstechnischen Verpflichtungen ist das Ziel, die 

Erzielung eines hohen Anlageergebnisses, welches unseren Kunden in Form von 

Überschüssen zugute kommt. Daher ist die Rendite ein wesentliches Optimierungsziel.  

Zusätzlich beachten wir in unseren Kapitalanlageentscheidungen ökologische und / oder 

soziale Kriterien. Diese gewährleisten wir insbesondere durch Ausschlusskriterien sowie 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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durch Themeninvestitionen und Investitionen, die den Übergang zu einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise unterstützen. 

Insbesondere durch die Ausschlusskriterien tragen wir dazu bei, dass grundsätzlich keine 

finanziellen Mittel der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G., die vor allem aus den 

Vertragsguthaben der Versicherungsnehmer bestehen, an Emittenten fließen, durch 

deren Aktivitäten aus unserer Sicht inakzeptable negative soziale und 

Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Ausschlusskriterien werden sowohl für 

klassische Rentenpapiere und Aktien im Direktbestand als auch für die Kapitalanlagen in 

unserem Masterfonds angewendet. Der Masterfonds beschreibt ein Sondervermögen 

liquider Anlagen, welches von einer Kapitalanlagegesellschaft extern verwaltet wird.  

 

In unserer eigenen Kapitalanlage investieren wir nicht in bestimmte Wertpapiere, unter 

anderem nicht in börsengehandelte Wertpapiere von 

» Staaten, die mindestens 5 % ihres Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben 

verwenden, 

» Unternehmen, die mindestens 5 % ihres Umsatzes mit Rüstungsgütern erzielen, 

» Unternehmen, die nachweisbar an der Herstellung von Streumunition, Anti-

Personenminen oder deren Schlüsselkomponenten beteiligt sind, 

» Unternehmen, die zivile Feuerwaffen (einschließlich halbautomatischer Gewehre) 

oder Munition für diese Waffen herstellen, 

» Emittenten, die systematisch Menschenrechte oder die Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verletzen, 

» Unternehmen, die mindestens 10 % ihres Umsatzes mit der Produktion von 

alkoholhaltigen Getränken, der Herstellung von Glücksspielgeräten, dem Betrieb von 

Glücksspielgeschäften, Pornographie oder der Produktion von Tabak erzielen, 

» Unternehmen, die mindestens 10 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kohle 

erzielen. 

 

Die Ausschlusskriterien werden regelmäßig auf Angemessenheit geprüft und ggf. 

angepasst. Um diese Ausschlusskriterien einzuhalten, lassen wir unseren 

Kapitalanlagebestand der Direktanlage und des Masterfonds halbjährlich durch einen 

externen Dienstleister prüfen. Bei Verletzungen der Ausschlusskriterien werden 

individuelle Prüfungen durchgeführt sowie entsprechende Maßnahmen umgesetzt (z. B. 

der Verkauf des betroffenen Wertpapiers). 

 

Obwohl die Prüfung der Ausschlusskriterien durch externe Dienstleister eine Prüfung des 

Ausschlusses von Investitionen in Agrarrohstoffe und deren Derivate nicht umfasst, 

investieren wir dennoch nicht in diese Anlageklassen, da solche Investitionen die 

Volatilität von Nahrungsmittelpreisen verstärken können. 

 

Durch die ESG-Ansätze unserer externen Manager versuchen wir, die von uns definierten 

Ausschlusskriterien auch im alternativen Bestand des Sicherungsvermögens indirekt zu 

verfolgen. Ziel ist es, die Anwendung von Ausschlusskriterien im alternativen Bestand 

sukzessiv auszubauen. 

 

Der alternative Bestand des Sicherungsvermögens teilt sich in verschiedene 

Investitionsgebiete auf, u. a. in Themeninvestitionen, die unseren Positivkriterien 

entsprechen. Mit unseren Positivkriterien haben wir verbindliche Eigenschaften definiert, 



 

 

7 

 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfas-
sen solide Manage-
mentstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften. 

die ökologische und / oder soziale Kriterien in unserem Sicherungsvermögen fördern und 

damit einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten (Green Finance).  

 

Hierzu gehören derzeit Geschäftsmodelle, welche Folgendes unterstützen: 

 

» Die Reduktion von Treibhausgasen, 

» die Nutzung von regenerativen Energieformen,  

» Brückentechnologien für erneuerbare Energien,  

» den Klimaschutz,  

» nachhaltige Infrastruktur,  

» nachhaltige und schonende Herstellungsmethoden,  

» Ressourcen- und Energieeffizienz,  

» die Bekämpfung von Ungleichbehandlung oder 

» die Förderung des sozialen Zusammenhalts, der Integration oder der 

Arbeitsbeziehung. 

 

Die Positivkriterien werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst.  

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden?  

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind Ausschlusskriterien und 

Positivkriterien. 

Die Ausschlusskriterien werden für klassische Rentenpapiere und Aktien im 

Direktbestand als auch für die Investitionen in unserem Masterfonds verbindlich 

angewendet. Bei Verletzungen werden individuelle Prüfungen durchgeführt sowie 

entsprechende Maßnahmen umgesetzt (z. B. der Verkauf des betroffenen 

Wertpapiers). 

Mit den Positivkriterien definieren wir verbindliche Eigenschaften in unseren 

Themeninvestitionen, die ökologische und / oder soziale Kriterien in unserem 

Sicherungsvermögen fördern. Hierzu gehören z. B. Geschäftsmodelle, welche die 

Treibhausgasreduktion, den Übergang zur erneuerbaren Energiewirtschaft, die 

Finanzierung nachhaltiger Projekte oder die Geschäftsmodelle mit effizienter 

Nutzung von Ressourcen unterstützen. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden durch die 

Einhaltung unserer Ausschlusskriterien sichergestellt. Die Ausschlusskriterien 

beinhalten eine Überwachung der Einhaltung von Mindeststandards der 

Menschenrechte sowie Arbeitsnormen. Die Prüfung der Einhaltung der 

Mindeststandards der Menschenrechte erfolgt in Anlehnung an die Prinzipien des 

Global Compacts der vereinten Nationen (UNGC). Die Prüfung der Einhaltung von 

Arbeitsnormen basiert auf den Standards der ILO. Die Ausschlusskriterien werden 

für klassische Rentenpapiere und Aktien im Direktbestand als auch für die 

Investitionen in unserem Masterfonds angewendet. Bei Investitionen, die durch 

externe Manager verwalteten werden, wird nach deren ESG-Ansätzen die gute 

Unternehmensführung bewertet (sofern die Datenlage es zulässt). 
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Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der:  
- Umsatzerlöse, die  

den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivitä-
ten der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang 
zu einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögensallo-
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Viele Investitionen in unserem Bestand wurden vor der Einführung der 

Offenlegungsverordnung getätigt. Für diese Investitionen kann die Einhaltung der 

guten Unternehmensführung nicht garantiert werden.  

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 
Die Investitionen, die „andere ökologische oder soziale Merkmale“ (#1B) aufweisen, 

entsprechen den Investitionen, bei denen wir unsere Ausschlusskriterien und 

Positivkriterien anwenden. Dies entspricht derzeit ca. 50 % des Kapitalanlagebestandes. 

Hinsichtlich eines Planwertes für #1B-Investitionen sind keine nennenswerten 

Veränderungen vom aktuellen Wert vorgesehen.  

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind, aber zu einem sonstigen Umweltziel beitragen, beträgt 1 %.  

Der Mindestanteil an taxonomiekonformen (ökologisch nachhaltigen) Investitionen beträgt 

0 %. Über den tatsächlichen Anteil an diesen Investitionen werden wir zukünftig in den 

jährlichen Informationen zum Versicherungsvertrag berichten.  

„Andere Investitionen“ (#2) sind die Investitionen, die durch die oben definierten 

Ziele  nicht abgedeckt werden. Dies entspricht derzeit ca. 50 % des Kapitalanlagebestandes. 

Hinsichtlich eines Planwertes für andere Investitionen sind keine nennenswerten 

Veränderungen vom aktuellen Wert vorgesehen. 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 

oder sozialen Zielen. 
– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

 

 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische und 

soziale Merkmale

#1A Nachhaltig

Taxonomiekonform

Sonstige Umweltziele

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

#2 Andere 
Investitionen
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Mit Blick auf die EU- 
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas die 
Begrenzung der 
Emissionen und die 
Umstellung auf 
erneuerbare Energie 
oder CO2-arme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsorgungs- 
vorschriften. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
daraufhin, dass   
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen       
leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-
armen Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Es können Absicherungen, wie beispielsweise CO2-Zertifikate oder Ähnliches, zur 

Erreichung des Umweltziels Klimaschutz genutzt werden. Aktuell werden keine 

Derivate zur Erreichung der beworbenen ökologischen und / oder sozialen 

Merkmalen eingesetzt. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  
 
Der Mindestanteil liegt bei 0 %. Gleichwohl können in diesem Teil des 

Sicherungsvermögens Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-

Taxonomie konform sind, vorhanden sein. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-

taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik 

die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 

einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 

nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen 

umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten. 

x%

100%

1. Taxonomiekonformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
Nicht
taxonomiekonform

100%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
Nicht
taxonomiekonform

Dieses Diagramm gibt 73,8 % der Gesamtinvestitionen wieder 
(Stand: 30.09.2024). 
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    sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

 
Ja: 

 
  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 
Nein  

 
Gegenwärtig liegen Investitionen in den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie 

vor. Eine Abgrenzung zwischen taxonomiekonformen und nicht-

taxonomiekonformen Investitionen ist aufgrund der Datenlage begrenzt möglich. 

Mit der zu erwartenden Veränderung der Datenlage können perspektivisch weitere 

Investitionen als EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder 

auch Kernenergie klassifiziert werden. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

Der Mindestanteil liegt bei 0 %. Gleichwohl können in diesem Teil des 

Sicherungsvermögens Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten vorhanden sein. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 
Der Mindestanteil liegt bei 1 %. Zur Sicherstellung unseres Versprechens findet eine 

regelmäßige Überprüfung des Anteils an nachhaltigen Investitionen statt. Eine 

temporäre Unterschreitung des Mindestanteils kann nicht kategorisch 

ausgeschlossen werden. So führen Unsicherheiten über die erwartete Marktwert- 

und auch Bestandsentwicklung dazu, dass Prognosen zum Mindestanteil 

nachhaltiger Investitionen sich nicht wie geplant realisieren. Sollte trotz der 

eingerichteten Kontrollen eine nicht nur vorübergehende Unterschreitung des 

Mindestanteils festgestellt werden, wird der Versicherungsnehmer informiert und 

die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. wird unter Berücksichtigung der 

Anlagegrundsätze den vereinbarten Zustand innerhalb eines vertretbaren 

Zeitraums wiederherstellen. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

Der Mindestanteil liegt bei 0 %. Gleichwohl können in diesem Teil des 
Sicherungsvermögens sozial nachhaltige Investitionen vorhanden sein. 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 
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Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen und 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Andere Investitionen werden zur Renditeoptimierung genutzt. Unter andere 

Investitionen fallen auch Kassenpositionen und Kapitalanlagen, die nicht direkt von 

unserem externen Dienstleister geprüft wurden und bei denen aktuell noch nicht 

vollumfänglich ESG-Daten vorliegen. Mit Ausnahme von unseren 

Themeninvestitionen, fallen hierunter auch alternative Investitionen. Zwar ist eine 

Berücksichtigung von ESG-Faktoren durch die externen Manager möglich, jedoch 

ist die ganzheitliche Erfassung noch nicht abgeschlossen. Ein ökologischer 

und / oder sozialer Mindestschutz kann bei diesen Kapitalanlagearten nicht 

garantiert werden. Diese Datenlücken werden wir kontinuierlich reduzieren.  

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist? 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt. 
 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet? 

Die Beantwortung der Frage entfällt. 

 
Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf 

die Indexmethode sichergestellt? 

Die Beantwortung der Frage entfällt. 

 
Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex? 

Die Beantwortung der Frage entfällt. 

 
Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden? 

Die Beantwortung der Frage entfällt. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.volkswohl-bund.de/unternehmen/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung  

Die fondsspezifischen Informationen entnehmen Sie bitte unserer Fondswebsite unter 

https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/. 

   

https://www.volkswohl-bund.de/unternehmen/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung
https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/

